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II, 43 bestimmt bekanntlich den Tod Chlodwigs auf 
doppelte Weise, indem er sagt, der König sei 112 Jahre 
nach dem Tode des h. Martin und im 11. Jahre des 
Bischofs Licinius von Tours gestorben. Obwohl nun der 
Verfasser von S den Tod des h. Martin zu 397 auch 
seinerseits verzeichnet hatte, habe er, meint Dieterich, 
dennoch darauf verzichtet, den Tod Chlodwigs von hier 
aus zu berechnen1; er habe sich vielmehr an die andere 
Angabe Gregors gehalten und, indem er nun Gregor X, 31 
aufschlug, vom Todestage des h. Martin aus mit Hilfe der 
hier gegebenen Bischofsliste von Tours mühsam den Tod 
Chlodwigs als das erste für seine Chronologie grundlegende 
Datum der Merovingergeschichte berechnet, auf dem alle 
anderen beruhten. Als aber Hermann später die Chronik 
H, bei der ihm S Vorlage gewesen sei, ausarbeitete, habe 
er — Dieterich sagt uns nicht, aus welcher Laune2 — 
die- zweite Angabe Gregors erwählt und also, von 397 aus 
112 Jahre weiter zählend, den Tod Chlodwigs zu 509 ge­
stellt. So habe er also nicht nur die Fehler von S, 
sondern auch deren Quelle erkannt und an der Hand der­
selben Vorlage, die S benutzt habe, nämlich Gregors, ver­
bessert. Ein so enges Verhältnis, wie danach zwischen S 
und H hervortrete, sei aber bei den Werken verschiedener 
Verfasser kaum denkbar3; also ist nach Dieterich S wie H 
von Hermann geschrieben.

1) Der Grund, weshalb S so verfahren sei, ist nach Dieterich 
II, 146 der, dass diese Angabe bei Gregor in Gesellschaft von Daten 
auftrete, die einem an Beda geschulten Chronologen sofort als falsch
auffallen mussten! Ein merkwürdiger Gedanke! Als ob nicht die zweite 
Angabe Gregors, der Dieterich unsern geschulten Chronologen folgen 
lässt, und die mit jener ersten in einem Satze steht, in der Gesellschaft 
eben derselben Daten aufträte! 2) II, 158 sagt Dieterich, H habe den 
‘Fehlschluss’, auf dem S eine irrige Merovingerchronologie aufbaute, 
durchschaut und vermieden. Von einem ‘Fehlschluss’ kann aber bei dem 
von ihm angenommenen Verhältnis überhaupt nicht die Rede sein.
3) Dieterich II, 146. 150. 4) Dass wir auch heute noch für die Berech­
nung der meisten Daten aus der Regierungszeit Chlodwigs sein Todesjahr 
zum Ausgangspunkt machen müssen, ist bekannt.

An dieser ganzen Ausführung ist nur eins richtig, das 
nämlich, dass in H der Tod Chlodwigs auf Grund der An­
gabe berechnet ist, dass der König 112 Jahre nach dem 
h. Martin gestorben sei, und dass das so gefundene Datum 
zur Grundlage der merovingischen Chronologie von H ge­
worden ist4. Jene Angabe aber beruht in H nicht auf 
Gregor, sondern wie die Worte ‘Clodoveus . . . moritur 
. . . . post transitum sancti Martini, ut in gestisFran­


